Fachberatung nach § 8a SGB VIII

Mit der Einführung des § 8a SGB VIII wurde der Schutzauftrag bei vermuteter Kindeswohlgefährdung für die Jugendhilfe konkretisiert und die Träger der freien Jugendhilfe mit einbezogen.

Das CJD Mutter-Kind-Haus Malente hat eine „insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a“ ausgebildet

und bietet innerhalb und außerhalb des CJD Beratung an. Da viele Einrichtungen nicht über die notwendige Fachkompetenz zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos verfügen, sieht der Gesetzgeber die Hinzuziehung einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ vor. Oft ist spezielles Fachwissen notwendig, um Gefährdungen einschätzen zu können. 
Es gilt:

· Signale von Kindeswohlgefährdung zu erkennen,

· Risiken für Kinder im Zusammenwirken verschiedener Fachkräfte einzuschätzen,

· mit den Eltern und Kindern die Problemsicht zu erkunden und eine von den Eltern verstandene und akzeptierte Diagnose zu stellen,
· auf Hilfen hinzuwirken und anzubieten,

· das Jugendamt einzubeziehen, wenn die angebotenen Hilfen nicht ausreichen, um Gefährdungen abzuwenden.

Bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages sollen betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern so früh wie möglich beteiligt werden – es sei denn, der Schutz des Kindes oder des/der Jugendlichen wäre dadurch gefährdet. Der Begriff Schutzauftrag ist daher zentral als Hilfeauftrag zu begreifen.
Die Aufgabe der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ ist die Begleitung von Helfer(inne)n in der Umsetzung dieses so verstandenen Schutzauftrags.

Die Fachberatung nach § 8a ist ein Beratungsprozess. Sie kann als einmalige Beratung oder als fachliche Begleitung über einen längeren Zeitraum erfolgen. Zudem kann sie in Form einer Einzelberatung, einer Teamberatung oder in Form einer Beratung mehrerer Einrichtungen durchgeführt werden.

Ausgangspunkt der Fachberatung nach § 8a ist immer die Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung. Die Fachberatung nach § 8a sollte als solche definiert werden.

In der begleitenden Beratung werden Interventionen und Hilfe-Ideen überlegt und vorbereitet. Wirkungen und Ergebnisse werden überprüft.

Die Beratung ist beendet, wenn Rat suchende Helfer und die „insoweit erfahrene Fachkraft“ zu dem Schluss kommen, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder Hilfen wirkungsvoll sind.

